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Schulordnung 
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1. Die SchülerInnen haben während der Unterrichtszeit Anwesenheits-

pflicht, ausgenommen sind Schulveranstaltungen (Exkursionen, 
Ausflüge usw.). Die Schule ist von 8:00 bis 12:40 geöffnet,zwischen 
8:15 und 12:40 Uhr besteht Anwesenheitspflicht. 

 
2. Die SchülerInnen müssen sich während ihrer Anwesenheit in der 

Privatschule KreaMont an die fünf KreaMont-Grundregeln halten: 
 

Die fünf KreaMont-Grundregeln 
1. Wir tun einander nicht weh. 
2. Wir gehen respektvoll miteinander um. 
3. Wir räumen weg, was wir hergeräumt haben. 
4. Wir sagen der Lehrkraft, wo wir hingehen. 
5.  Wir gehen sorgsam mit den Dingen um. 

 
3. Bleibt ein Schüler (eine Schülerin) der Schule fern, sind die 

Erziehungsberechtigten verpflichtet, dies spätestens vor 
Unterrichtsbeginn zu melden.  

    Von den LehrerInnen ist die Abwesenheit schriftlich zu vermerken.  
 

4. Die Pausenregelung richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder. 
 
5. Die SchülerInnen haben die Einrichtungen der Schule sowie die 

Materialien schonend zu behandeln. 
 
6. Ein Entfernen von der Gemeinschaft ist nur mit Genehmigung  

der Lehrkraft gestattet. 
 
7. Die Erziehungsberechtigten haben jede Änderung der Personaldaten 

umgehend der Schulleitung zu melden. 
 
 
Die Schulleitung 
 


